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heit der Stahlkonstruktionen beurteilen zu konnen.

Die Europdische Konvention der Stahlbauverbidnde hat im
Dezember 1960 als Heft Nr. 1 folgende Publikation herausgegeben:
Berechnung der Feuersicherheit der Stahlkonstruktionen im Hochbau
und ihre praktische Durchfiihrung [1]. Dabei wurde auf Seite 15 an-
gegeben: «Bei einem Holzgleichwert bis zu 20 kg/m? eriibrigt sich
die Beriicksichtigung der Abbrandgeschwindigkeit und die weitere
Punktbewertung. Es sind dann keine besonderen Anforderungen in
feuersicherheitlicher Hinsicht an die Konstruktion zu stellen. Die
Stahlkonstruktion kann unverkleidet ausgefiihrt werden.»

Wie schon E. Melan [2] ausdriicklich festhielt, hat beim Gross-
brand des Warenhauses «ARA» in Prag das unverkleidete Stahlgerippe
den Brand in einer Weise iiberstanden, welche die kithnsten Erwar-
tungen iibertraf. Von allen Stiitzen wies nur eine einzige, die anschei-
nend mitten im Zentrum des Brandes stand, im Erdgeschoss eine
schwerere Beschddigung auf, die auf eine Lange von rd. 4 m ihre Aus-
wechslung notwendig machte. Diese Auswechslung ist in der Rekord-
zeit von nur 20 Minuten vorgenommen worden.

Dank den hauptsdchlich in Deutschland und in der Schweiz
systematisch durchgefiihrten Brandversuchen kann heute festgehalten
werden, dass mit den Feuerpolizeibehorden in Europa ein bedeuten-
der Schritt vorwarts gemacht wurde. Wenn auch die Stahlkonstruk-
tionen nicht tiberall bis zu einer Brandbelastung von 20 kg/m? unver-
kleidet ausgefiihrt werden diirfen, gehen die Feuerpolizeibehorden
teilweise doch bis zu 15 kg/m?2.

Leider wird auch heute noch von mit der Materie nicht voll-
kommen vertrauten Leuten dem Prinzip der Brandbelastung als Kri-
terium der Feuergefédhrlichkeit entgegengehalten, dass bei spéterem,
verdndertem Verwendungszweck eines Gebdudes die Brandbelastung
grosser sein konnte. Diesem falschen Einwand kann aber stets mit
Recht die iibliche Praxis entgegengehalten werden, namlich die durch
Normen vorgeschriebene Praxis der Baustatik, die allgemeine Giiltig-
keit hat. In diesen Normen muss nie eine statische oder dynamische
Uberdimensionierung vorgenommen werden. Hier kommt nur die
Dimensionierung fiir die vorgesehenen Lasten in Frage. Somit miissen
auch tlibertriebene Feuerschutzmassnahmen und Verkleidungen von
Stahlkonstruktionen, sofern die Brandbelastung weniger als 20 kg/m?
betrigt, abgelehnt werden. Wird der Bau einem neuen Verwendungs-
zweck zugefiihrt, so ist es klar, dass sowohl die statischen, dynami-
schen wie auch feuertechnischen Grundlagen neu iiberpriift und die
Konstruktionen dem neuen Stand angepasst werden miissen. Bau-
statik und Brandbelastung stehen auf der gleichen Stufe.

Die Brandbelastung eines Gebdudes oder eines Gebidudeteiles
bedeutet den Heizwert aller im Bau vorhandenen brennbaren Mate-
rialien, seien es nun Bau- oder Lagermaterialien, bezogen auf die Ein-
heit der vorhandenen Bodenfldche.

Man erhélt:
Y (H
D — ﬁ in kcal/m?.
E
Dabei bedeuten:
p = Brandbelastung

H = spezifische Heizwerte in kcal/kg
g = Gewicht der brennbaren Bau- und Lagerstoffe in kg
F = Bodenfliche des Gebdudes oder Gebaudeteils in m?.

Umgerechnet auf eine entsprechende Holzmenge p: mit einem
spezifischen Heizwert von Holz, /1 = 4400 kcal/kg, erhdlt man als
Brandbelastung:

o = IL in kg Holz/m? Bodenfliche .
g

Als erstes Land hat Italien mit einer neuzeitlichen Norm die
alten Fesseln gesprengt und, wenn auch nicht bis zu 20, so doch bis
zu 15 kg/m? Brandbelastung die wunverkleideten Stahlkonstruktionen
zugelassen [3].

Betreffend Brandbelastung von Garagen kann festgehalten wer-
den, dass Garagen heute kein nennenswertes Brandrisiko bilden.

Nach deutschen Zusammenstellungen weisen Garagen Brand-
belastungen von 5 + 8 kg/m? auf, d. h. Werte, die erheblich unter
jenen liegen, die meist fir die als wenig brandempfindlichen Wohn-
und Biirordume gelten. Nach deutschen Berechnungen (Durch-
schnittsgrundfliche pro Personenkraftwagen rd. 8 - 9 m?) mit einem
Wert von 501 Benzin (einschliesslich Schmier6l und Polsterung) er-
gibt sich eine Nettobrandbelastung von 10 = 11 kg/m? oder eine
Bruttobrandbelastung, bezogen auf die Gesamtfliche der Garage
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von rd. 6 kg/m?. Nach der schon vor 16 Jahren von E. Geilinger und
C. F. Kollbrunner herausgegebenen Publikation: Feuersicherheit der
Stahlkonstruktionen, I. Teil [4], gilt dafiir die niedrigste Gefahren-
klasse 1 (Brandbelastung unter 25 kg/m?), d. h. die Ausfithrung einer
nicht verkleideten, somit ungeschiitzten Stahlkonstruktion ist zuldssig.
Festgehalten werden soll hier, dass in den USA die mehrgeschos-
sigen, offenen Garagen in wungeschiitzter Stahlbauweise ausgefiihrt
werden. Das gleiche gilt fiir die Garage am Sihlquai in Ziirich, die 1965
in Betrieb genommen wurde [5].
Berechnung der Brandbelastungen fiir Garagen:
Autostandflache: 10 m?
Benzin: Heizwert 10 400 kcal/kg [6], y = 0,7
Pro Autostandfliche (10m?): 50 1 Benzin, entsprechen 0,7 - 50 = 35kg
Benzin pro Standflidche.
Heizwert pro Standfliche: 35 - 10400 = 364 000 kcal.
Das entspricht einem Heizwert von

364 000

4400 = 83 kg Holz pro 10 m? oder 8,3 kg Holz/m?

Die Brandbelastung betrdgt somit 8,3 kg/m?. Dies ist die Brand-
belastung, wenn ein Wagen dicht neben dem anderen stehen wiirde,
was jedoch in einer Garage nie der Fall sein kann. Unter Einschluss
von Schmierdl und Polsterung, jedoch bezogen auf die Gesamtfliche
der Garage, kann somit, wie weiter oben angegeben, mit maximal
6 kg/m* Brandbelastung gerechnet werden.

Wenn auch geschlossene Garagen gefdhrlicher sind als offene
(Benzindampfexplosion), ist doch nicht einzusehen, dass bei einer so
kleinen Brandbelastung die Stahlkonstruktion verkleidet werden soll.
Eine Verkleidung der Stahlkonstruktion hat auch gegen Benzindampf-
explosionen keinen Zweck. Die starken Stahlkonstruktionen wider-
stehen auch unverkleidet diesen Explosionen.

Unverkleidete Stahlkonstruktionen in Garagen verlieren auch
bei einem Grossbrand ihre Tragfihigkeit nicht (hier handelt es sich
nur um Brandbelastungen von maximal 6 kg/m? und starke Stahl-
konstruktionen). Heute gibt es fiir die Garagen nur veraltete Vor-
schriften, die unbedingt revidiert werden miissen. Da die schweizeri-
schen Feuerpolizeibehorden jedoch aufgeschlossen und grossziigig
sind, werden sie sich den neuen Erkenntnissen nicht verschliessen.
Hier muss man ja fiir die Zukunft richtungsweisend sein und darf
nicht an Veraltetem und lingst Uberholtem kleben. Gleichgiiltig, ob
es sich um grosse oder kleine, um offene oder geschlossene Garagen
handelt, miissen die Stahlkonstruktionen nicht verkleidet werden.
Die starken Stahlkonstruktionen behalten ihre Tragféhigkeit auch
dann, wenn die ganze Garage ausbrennt.
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«Baukostenplan» der CRB DK 69.003.3

Eine neue Norm der Schweizerischen Zentralstelle fir
Baurationalisierung

Die soeben erschienene Norm «Baukostenplan» der Zentralstelle
befasst sich mit der systematischen Gliederung der bei der Erstellung
eines Bauwerkes auftretenden Kosten. Damit wird einem Wunsche
der Expertengruppe I der Landeskonferenz zur Forderung des Woh-
nungsbaus (siehe SBZ 1966, H. 11, S. 214) entsprochen, die in “hrom
Bericht die Verwendung eines solchen Baukostenplanes empfie:
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Da der Baukostenplan alle Bereiche des Hochbaus umfasst, kann
er von Architekten, Ingenieuren, Unternehmern und Bauherren an-
gewendet werden. Dem Architekten und Ingenieur dient der Baukosten-
plan als Hilfe bei der Erstellung des Kostenvoranschlages. Ein Ver-
gleich und die statistische Auswertung verschiedener Objekte werden
auch dann moglich, wenn diese nicht durch den gleichen Architekten
betreut werden. Der Bauherr erhilt stets gleich aufgebaute Kosten-
voranschldge und Abrechnungen.

Der Baukostenplan dient auch als Systematik des Normpositio-
nen-Kataloges, der bei der Zentralstelle in Vorbereitung steht und im
Juli 1966 erscheinen wird, und ermoglicht den Einsatz automatischer
Datenverarbeitung fiir das Rechnungswesen.

Die Norm ist, wie alle Normen der Zentralstelle, dreisprachig.
Auf dem zugehorigen Beiblatt sind Erlduterungen und Hinweise fiir
die Anwendung des Baukostenplanes gegeben. Preis: Fr. 9.50. Mit-
glieder der Zentralstelle geniessen 20 % Ermdissigung. Zu beziehen
durch: Schweizerische Zentralstelle fiir Baurationalisierung, Tor-
gasse 4, 8001 Ziirich, Tel. (051) 47 25 65.

Mitteilungen

Eidg. Technische Hochschule. Der Bundesrat hat den folgenden
Lehrbeauftragten den Titel eines Professors verliehen: Paul Haller,
Sektionschef EMPA, Dr. René Hantke, Paldobotaniker, Dr. Urs Hoch-
strasser, Leiter der Beratungsstelle ETH fiir das elektronische Rech-
nen, Otto Schliipfer, dipl. Math., und Dr. Hans Zogg, Pflanzenpatho-
loge. Zum Assistenzprofessor fiir Experimentalphysik, speziell Fest-
korperphysik, wurde gewdhlt PD Dr. Fritz Kneubiihl.

Das Eisenbergwerk am Gonzen SG hat seinen Betrieb, der 120
Arbeiter und Angestellte beschiftigte, eingestellt, weil der Absatz des
Erzes in den letzten Jahren auf wachsende Schwierigkeiten gestossen
ist. Die SBZ hat in Bd. 110, Nr. 18, S. 215 (30. Okt. 1937) eine aus-
fiihrliche Darstellung des Bergwerks veroffentlicht.

Nekrologe

+ Robert Hochstrasser, Ingenieur und Erfinder, verstarb am
8. Juni 1966 in Saarbriicken im Alter von 64 Jahren. Er wurde be-
kannt durch die von ihm entwickelten und nach ihm benannten Press-
betonbohrpfihle Hochstrasser-Weise. Auf dem letzten Betontag in
Berlin (verschiedenartige Anwendungen von Bohrpfahlen bei Berliner
Verkehrsbauten) wurde das Verfahren behandelt und in der Schweize-
rischen Bauzeitung 1961, Heft 7, S. 108, eingehend beschrieben. Ing.
Hochstrasser hat seine Erfindung in den letzten Jahren weiterent-
wickelt, so dass in Europa und Ubersee Pressbetonbohrpfihle dieses
Systems bis zu 2,50 m Durchmesser und bis zu 50 m Tiefe ausgefiihrt
werden. Er war ein Erfindergeist, der besonders darauf bedacht war,
mit einfachen und wirtschaftlichen Mitteln Erfolge zu erzielen. Durch
sein ruhiges und bescheidenes Wesen hat er sich viele Freunde im
In- und Ausland erworben, die seinen allzufriihen Tod bedauern.
Otto Weiss, Saarbriicken

T Anton Schmid, Bau-Ing., S.I.A., G.E.P., von Jenaz, ETH 1917
bis 1922, kantonaler Bezirksingenieur in Davos, ist, wie wir erst jetzt
erfahren, am 17. Nov. 1965 gestorben.

+ Robert Gasser, El.-Ing. S.I.LA., a. Oberingenieur des Eidg.
Starkstrominspektorates in Ziirich, ist am 24. Mérz 1966 gestorben.
Sein Wirken wurde geschildert im «Bulletin SEV» 1965, Nr. 14,
S. 573 und 582 (Bild) anlésslich seines Ubertrittes in den Ruhestand.

+ Robert Griininger, Arch. S.1. A. in Basel, ist im April 1966 ge-
storben.

+ André Schott, Bau-Ing., S.I.A., in Genf, geboren 1890, Ingénieur-
Conseil, ist im April 1966 gestorben.

T Gustay Eisenmann, Masch.-Ing. S.I.A., langjdhriger Direktor
und Delegierter der Papierfabrik Biberist, ist am 22. Mai 1966 im
Alter von 79 Jahren gestorben.

+ Hilarius Michel, Bau-Ing., G.E.P., von Igis GR, geboren am
11. Okt. 1916, ETH 1938 bis 1945 mit Unterbruch, ist am 14. Juni
mitten in seiner Tétigkeit auf der Baustelle Santa Maria Lukmanier
einem Herzinfarkt erlegen.

+ Max Troesch, dipl. Masch.-Ing., G.E.P., von Thunstetten und
Ziirich, geboren am 12. Juni 1900, ETH 1919 bis 1923, Inhaber eines
Inge“ueurburos fiir Automobilwesen und Strassenverkehr in Ziirich,
} .‘dozent an der ETH, hat am 19. Juni auf einer Ferienfahrt in
Spai len einen Herzschlag erlitten.
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¥ Max Wiischer, dipl. El.-Ing., S.I.A., G.E.P., von Schaffhau-
sen, geboren am 12. Dez. 1919, ETH 1938 bis 1944, ist am 21. Juni
schwerer Krankheit erlegen. Er war Geschéftsleiter und Mitglied des
Verwaltungsrates der Firma Wiischer AG, Elektrotechnische Anlagen,
Schaffhausen.

T Hans-Konrad Walter, dipl. Masch.-Ing., S.I.LA., G.E.P., von
Siblingen, geboren am 8. Mirz 1919, ETH 1937 bis 1945 mit Unter-
bruch, Direktor der Fabrik Wildegg der Jura-Cement-Fabriken
Aarau-Wildegg, ist am 23. Juni unerwartet gestorben.

Buchbesprechungen

Ziircher Handelskammer, Bericht iiber das Jahr 1965. 116 S.
Format 16 x 23 cm. Ziirich 1966, Selbstverlag.

Der interessante Jahresbericht enthdlt die begriindete Stellung-
nahme zu einer grossen Zahl aktueller Fragen. Unter den Entwiirfen
fiir neue gesetzgeberische Erlasse finden wir die Bodenrechtsinitiative
und die ziircherische Volksinitiative gegen die Bodenspekulation, die
am 6. Februar 1966 verworfen wurde, die Plafonierung der Arbeits-
krifte, die Revision des Dienstvertragsrechtes, die Ergdnzung des
Getreidegesetzes beziiglich der Struktur des Miillereigewerbes, den
Bundesbeschluss iiber die schweizerische Genossenschaft fiir Getreide
und Futtermittel, den Milchwirtschaftsbeschluss 1966, das Bundes-
gesetz iiber Investitionskredite und Betriebshilfe in der Landwirtschaft,
den Vollzug der Rohrleitungsgesetzgebung. Ferner beschéftigte sich
die Handelskammer mit dem Ausbau eines Staatsvertragsreferendums,
der Kiirzung der Betreibungsferien, der Uberpriifung der Bundes-
subventionen, den PTT-Taxen, der fiskalischen Belastung der alko-
holischen Getridnke, verschiedenen Verkehrsproblemen. Beigefiigt sind
Sonderberichte und Statistiken der Verkehrsanstalten, steuerstati-
stisches Material und Ubersichten iiber die Exportformalititen. Die
Zahl der Kammermitglieder ist am Jahresende auf 1737 gestiegen.

Neuerscheinungen
Zur Zusammensetzung der Harzbestandteile der Torfbitumina. Von

A. Kwiatkowski. 93. Publikation der Staatlichen Technischen Forschungs-
anstalt Finnland. 37 S. Helsinki 1965.

Wettbewerbe

Primarschulhaus und Quartierzentrum im Moos, Riischlikon (SBZ
1966, H. 1, S. 44). 20 eingereichte Entwiirfe. Ergebnis:
1. Preis (7000 Fr. und Empfehlung zur Weiterbearbeitung)
J. Zweifel u. H. Strickler, Ziirich
. Preis (6500 Fr.) Miiller & Nietlisbach, Ziirich
. Preis (5000 Fr.) Roland Gross, Ziirich
. Preis (4500 Fr.) H. Hertig, W. Hertig, R. Schoch, Ziirich
. Preis (3500 Fr.) C. Paillard u. P. Leemann, Ziirich
. Preis (3000 Fr.) J. de Stoutz, Mitarbeiter W. Adam u. F. Baldes,
Zirich
7. Preis (2500 Fr.) Hs. Lips, Riischlikon
Ankauf (2000 Fr.) R. Kiienzi, Ziirich
Ankauf (2000 Fr.) Ed. del Fabro, Riischlikon/Ziirich
Ankauf (2000 Fr.) Hs. Kehrer, Riischlikon/Ziirich,
Mitarbeiter A. Miiller
Die Ausstellung in der Gartenhalle des «Nidelbad» in Riischlikon
dauert noch bis Sonntag, 10. Juli. Offnungszeiten: werktags 15 bis 21 h,
sonntags 10.30 bis 12 und 14 bis 21 h.

AL AW N

Wohnsiedlung auf dem Muggenbiihl in Ziirich. Der Stadtrat von
Ziirich hat unter 12 Architekten einen beschrankten Projektwettbe-
werb ausgeschrieben fiir eine Wohnsiedlung fiir alleinstehende, be-
rufstéitige Miitter, ein Tagesheim und eine genossenschaftliche Wohn-
siedlung auf dem Muggenbiihl in Ziirich-Wollishofen. Verlangt waren
30 Wohnungen fiir Miitter mit 1-2 Kindern, 2 Wohnungen fiir An-
gestellte und 7 Personalzimmer mit Aufenthaltsraum; Biiros, Gemein-
schaftsraum, Waschkiichenanlage, Luftschutzraume u.a. Fiir das
Tagesheim waren je eine Abteilung fiir Kinder von 1 bis 4 Jahren
(Hockli), fiir Kleinkinder und fiir Schulpflichtige vorzusehen, ferner
allgemeine Riume fiir Leiterin, Arzt, Personal, eine zentrale Kiiche,
Vorratsraume, Luftschutzriume u. a. Soweit das tberbaubare Ge-
linde nicht fiir die Miittersiedlung und das Tagesheim bendtigt wurde,
waren genossenschaftliche Wohnbauten zu projektieren (Ein- bis
Vierzimmerwohnungen). Verlangt waren ferner Zivilschutzriume
(Sanitdtsposten, Unterstand mit Mannschaftsraum).

489



	"Baukostenplan" der CRB: eine neue Norm der Schweizerischen Zentralstelle für Baurationalisierung

